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Zu 5.1: Art der Versorgung  Abschnitt (4) 
 
Mehrere Anschlüsse in einem Gebäude bzw. auf einem Grundstück sind nur zulässig, wenn 
die Gesamtversorgung über einen Anschluss nicht zu gewährleisten ist; ansonsten erfolgt 
die Versorgung über einen Anschluss (siehe 5.1 Abschnitt (2) TAB 2007). 
 
 
Zu 5.2: Anschlusseinrichtungen in Gebäuden 
 
Feuergefährdete Räume/Bereiche sind: 
 

• Heizräume: Räume mit Feuerstätten für feste Brennstoffe, die eine Gesamtnenn-
wärmeleistung von mehr als 50 kW haben. 

• Brennstofflagerräume: - Feste Brennstoffe in einer Menge von mehr als 15.000 kg 
 
  - Heizöl/Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr als 5.000 l 
 
  - Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von mehr 
    als insgesamt 14 kg 
 

Darüber hinaus dürfen nach der Feuerungsverordnung Baden-Württemberg auch Aufstell-
räume für Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtnennwär-
meleistung von mehr als 50 kW nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Auf-
stellung von Wärmepumpen, BHKW und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie zur Lage-
rung von Brennstoffen. 
 
In Räumen mit Elektrozentralheizungen dürfen Hausanschlusskästen montiert werden, 
wenn die Umgebungstemperatur von dauernd 30 °C nicht überschritten wird. 
 
 
Zu 5.5: Freileitungshausanschluss 
 
Die Nutzung des Dachständers, der Traversen und Anker (Einrichtungen des Gestänges) 
und damit leitend verbundene Bauteile dienen ausschließlich der Netzversorgung durch den 
Netzbetreiber und sind nach DIN VDE 0211 potenzialfrei zu halten. 
 


